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Beitragsordnung

Golfer’s Club Bad Uberkingen e.V.
Giiltig ab 01.01.2026

§ 1 Allgemeines Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung, sondern beruht auf den

Regelungen des § 17
der Vereinssatzung. Sie regelt die Erhebung und HOhe der Mitgliedsbeitrage sowie weiterer Gebuhren.

8§ 2 Beitragsverpflichtung

Alle Mitglieder des Golfer's Club Bad Uberkingen e.V. sind verpflichtet, den festgelegten Mitgliedsbeitrag
zu leisten. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat des Vereinsbeitritts.

§ 3 Beitragshdhen

Jahresbeitrag & Gebilihren

Glltig ab 01.01.2026

Paare in Ehe /

Art der Einzel- ehedhnlicher Kinder bis 12 Stundenten /

Azubi bis 27

Jugendliche
bis

Mitgliedschaft Mitglieder Gemeinschaft Jahre

pro Person Jahre

18 Jahre

Bearbeitungsgebiihr bei einer Mitgliedschaft kirzer als 2 Jahre

300,- € 300,- € 0,- € 0,-€ 0,- €
Club- 1650,- € 1650,-€ 70,- € 130,- € 250,- €
Jahresbeitrag
Im Eintrittsjahr:
ab 01.06. 900,- € 900,- €
ab 01.07. 700,- € 700,- €
ab 01.08. 500,- € 500,- €
ab 01.09. 0,- € 0,-€

DGV/IBWGV-
analog analog analog analog analog

E‘:‘i:lrii% DGV/BWGV DGV/BWGV DGV/BWGV DGV/BWGV DGV/BWGV

Der Club-Jahresbeitrag gilt flr alle aktiven Mitgliedschaften bei Neuaufnahme und danach jahrlich.
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Weitere Regelungen

Caddyboxen und Spinde

I .

Kleiderspind 55,-- €
Caddy Box Klein 90,-- €
Caddy Box Elektro 2-fach 210,-- €
Caddy Box Elektro 190,-- €
Caddy Box Grof3 300,-- €

§ 4 Falligkeit der Beitrage

Der Mitgliedsbeitrag ist jahrlich 7 Tage nach Rechnungstellung fallig. Die Rechnungen werden im
Januar gestellt.

8§ 5 Mahnverfahren

Beil Zahlungsverzug erfolgen Mahnungen inkl. Gebuhren. Weitere Mal3nahmen richten sich nach der
Satzung. Mit Einleitung des Mahnverfahrens erfolgt ein Spielverbot.

§ 6 Anderungen von Mitgliedsdaten
Mitglieder miissen Anderungen von Adresse oder Bankdaten unverzuglich mitteilen.

8§ 7 Vereinsaustritt
Die Beitragspflicht endet mit dem Ende der Mitgliedschaft. Klindigungsfristen laut Satzung.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung tritt am 01.01.2026 in Kratft.

Kontakt: info@gc-bad-ueberkingen.de | www.gc-bad-ueberkingen.de
Bankverbindung:
Volksbank Geislingen | BIC: GENODES1VGP | IBAN: DE82 6106 0500 0604 8810 02

Beschlossen fur das Beitragsjahr 2026.

Golfer's Club Bad Uberkingen e.V. | Beitragsordnung 2026 Seite 2



	Beitragsordnung
	Golfer’s Club Bad Überkingen e.V.
	Gültig ab 01.01.2026
	§ 1 Allgemeines Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung, sondern beruht auf den Regelungen des § 17  der Vereinssatzung. Sie regelt die Erhebung und Höhe der Mitgliedsbeiträge sowie weiterer Gebühren.
	§ 2 Beitragsverpflichtung Alle Mitglieder des Golfer’s Club Bad Überkingen e.V. sind verpflichtet, den festgelegten Mitgliedsbeitrag  zu leisten. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat des Vereinsbeitritts.

	§ 3 Beitragshöhen
	Jahresbeitrag & Gebühren
	Gültig ab 01.01.2026
	Art der Mitgliedschaft
	Einzel- Mitglieder
	Paare in Ehe / eheähnlicher Gemeinschaft pro Person
	Kinder bis 12 Jahre
	Jugendliche
	bis 18 Jahre
	Stundenten / Azubi bis 27 Jahre
	Bearbeitungsgebühr bei einer Mitgliedschaft kürzer als 2 Jahre
	300,- €
	300,- €
	0,- €
	0,- €
	0,- €
	Club- Jahresbeitrag
	1650,- €

	1650,-€
	70,- €
	130,- €
	250,- €
	Im Eintrittsjahr:  ab 01.06.
	900,- € 700,- € 500,- € 0,- €
	900,- € 700,- € 500,- € 0,- €
	ab 01.07. ab 01.08. ab 01.09.
	DGV/BWGV- Beitrag  jährlich
	analog DGV/BWGV
	analog DGV/BWGV
	analog DGV/BWGV
	analog DGV/BWGV
	analog DGV/BWGV
	Der Club-Jahresbeitrag gilt für alle aktiven Mitgliedschaften bei Neuaufnahme und danach jährlich.





	Weitere Regelungen
	Caddyboxen und Spinde Leistung Kleiderspind Caddy Box Klein Caddy Box Elektro 2-fach Caddy Box Elektro Caddy Box Groß
	Gebühr 55,-- € 90,-- € 210,-- € 190,-- € 300,-- €
	§ 4 Fälligkeit der Beiträge Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich 7 Tage nach Rechnungstellung fällig. Die Rechnungen werden im  Januar gestellt.
	§ 5 Mahnverfahren Bei Zahlungsverzug erfolgen Mahnungen inkl. Gebühren. Weitere Maßnahmen richten sich nach der  Satzung. Mit Einleitung des Mahnverfahrens erfolgt ein Spielverbot.
	§ 6 Änderungen von Mitgliedsdaten Mitglieder müssen Änderungen von Adresse oder Bankdaten unverzüglich mitteilen.
	§ 7 Vereinsaustritt Die Beitragspflicht endet mit dem Ende der Mitgliedschaft. Kündigungsfristen laut Satzung.
	§ 8 Inkrafttreten Diese Beitragsordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

	Kontakt: info@gc-bad-ueberkingen.de | www.gc-bad-ueberkingen.de Bankverbindung:  Volksbank Geislingen | BIC: GENODES1VGP | IBAN: DE82 6106 0500 0604 8810 02
	Beschlossen für das Beitragsjahr 2026.


